
Schadensersatz 276

Sie gilt nicht für politische Parteien, 
demokratische Massenorganisationen 
und ihre Gliederungen, Gemeinschaf
ten oder Verbände, die der effekti
ven Wirtschaftsführung dienen, sowie 
bereits registrierte Religionsgemein
schaften. ->■ Ortssatzung, -> Statut

Schadensersatz: Anspruch, durch
den Vermögensnachteile ganz oder 
teilweise ausgeglichen werden, die 
der Geschädigte infolge der Pflicht
verletzung eines Vertragspartners 
oder eines anderen kraft Gesetzes zur 
Haftung Verpflichteten erlitten hat.
S. kann nur gefordert werden, wenn 
ein Schaden eingetreten ist, Kausal
zusammenhang zwischen Pflichtver
letzung und Schadenseintritt nach
gewiesen wird und die materielle 
Verantwortlichkeit des Inanspruch
genommenen nach den Grundsätzen 
des Wirtschafts-, Zivil-, Verwaltungs
oder Arbeitsrechts gegeben ist. Der
S. umfaßt den Verlust oder die Be
schädigung von Vermögenswerten, 
Kosten, die bei der Verringerung 
oder Beseitigung des Schadens ent
stehen sowie vor allem im Wirt
schaftsrecht die infolge der Pflicht
verletzung gezahlten Vertragsstrafen 
und Schadensersatzbeträge (Regreß) 
und den entgangenen Gewinn. Für 
die Bestimmung des entgangenen 
Gewinns zum Zwecke der Schadens
feststellung ist der planmäßig zu rea
lisierende Bruttogewinn auf das Er
zeugnis maßgebend. Bei Verlust von 
Sachen erfolgt der Ersatz zum Zeit
wert. Ein Ersatz immaterieller Schä
den (Beeinträchtigung der Gesund
heit, des Ansehens, der Ehre usw.) ist 
nur dann möglich, wenn als Geschä
digte Bürger beteiligt sind. Bei der 
-> Staatshaftung bezieht sich der Er
satzanspruch auf Beeinträchtigungen 
am persönlichen Eigentum. Der S. ist 
durch Zahlung eines Geldbetrages zu 
leisten; es kann auch die Wieder
herstellung des ursprünglichen Zu
standes verlangt werden, wenn dies 
zumutbar ist. Der durch die Pflicht
verletzung entstandene Schaden ist in

vollem Umfange zu ersetzen, soweit 
nicht der S. durch Rechtsvorschriften 
beschränkt ist oder Betriebe zuläs
sigerweise eine Beschränkung verein
bart haben. Die wegen einer gleichen 
Pflichtverletzung aus einem Wirt
schaftsvertrag gezahlte Vertragsstrafe 
ist auf den S. anzurechnen. Von 
Pflichtverletzungen Betroffene sind 
verpflichtet, einen drohenden Scha
den abzuwenden bzw. einen einge
tretenen Schaden zu mindern, sonst 
verlieren sie den S.anspruch ganz 
oder teilweise.

Schiedsgerichtsbarkeit (Arbitrage) : 
vom Gesetz geregelte spezielle Me
thode der außergerichtlichen Ver
handlung und Entscheidung von 
Streitigkeiten aus Außenwirtschafts
verträgen durch von den Streitpart
nern aus einem Kreis von Sachver
ständigen ausgewählte Schiedsrichter. 
Die Schiedsrichter gehören entweder 
einem ständigen oder institutioneilen 
Schiedsgericht an - wie z. B. dem 
Schiedsgericht bei der Kammer für 
Außenhandel der DDR -, oder sie 
übernehmen diese Funktion lediglich 
zur Beilegung und Lösung einer 
einzelnen konkreten Streitigkeit (so
genannte Arbitrage ad hoc). Begrün
det wird diese Zuständigkeit ent
weder unmittelbar durch Gesetz oder 
durch Vereinbarung der Streitpartner 
zum Zeitpunkt des Abschlusses eines 
Vertrages (Schiedsklausel) oder nach 
Entstehen einer zwischen ihnen 
selbst nicht zu klärenden Streitfrage 
(Schiedsvertrag). Unmittelbar auf Ge
setz beruht z. B. die ausschließliche 
Zuständigkeit der bei den Handels
kammern der RGW-Mitgliedsländer 
bestehenden Schiedsgerichte für alle 
Streitigkeiten aus oder in Zusammen
hang mit Verträgen, die durch die 
Rechtsvorschriften der Allgemeinen 
Bedingungen für Warenlieferungen 
zwischen Organisationen der Mit
gliedsländer des RGW (1968), der 
Allgemeinen Montagebedingungen 
(1973), der Allgemeinen Bedingun
gen für den Kundendienst (1973)
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